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Erste Satzung zur Änderung 
der Prüfungsordnung 

für den Diplomstudiengang Informatik 
 

 
Aufgrund von § 51 Absatz 1 Satz 2 des Universitätsgesetzes hat der Senat in seiner Sitzung am 
22. September 2004 die nachstehende Änderung der Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang 
Informatik vom 1. Dezember 2003 (Amtliche Bekanntmachungen Jahrgang 34, Nr. 53, Seiten 345 - 365, 
vom 4. Dezember 2003) beschlossen. 
 
Der Rektor hat seine Zustimmung am 27. September 2004 erteilt. 
 

Artikel 1 
 
1. § 2 Absatz 5 wird ersatzlos gestrichen.  
 
2. In § 22 wird nach Absatz 5 folgender Absatz 6 neu angefügt: 

„(6) Sofern die Fachprüfungen in Informatik und in Mathematik (Absatz 2 Ziffer 1 und 3) 
innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt wurden, wird auf Antrag die schlechteste Note einer 
bestandenen Teilprüfung gestrichen; dies gilt nicht für die Teilprüfung Projekt der Fachprüfung 
Informatik. Im Zeugnis wird für die gestrichene bestandene Teilprüfung der Vermerk 
„bestanden“ aufgenommen.“ 

 
3. § 26 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Gesamtnote der Diplomprüfung errechnet sich aus dem gewichteten Mittel der einfach 
gewichteten Note der Diplomarbeit und der zweifach gewichteten Note für die Fachprüfungen 
unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 22 Absatz 6.“ 

 
Artikel 2 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Änderungssatzung tritt zum 1. Oktober 2004 in Kraft. 
 
(2) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungssatzung bereits im 
Diplomstudiengang Informatik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg immatrikuliert sind und nach 
der Prüfungsordnung vom 1. Dezember 2003 studieren, können die Diplom-Vorprüfung und die 
Diplomprüfung noch nach der Prüfungsordnung vom 1. Dezember 2003 ablegen. Diplom-
Vorprüfungen können letztmalig bis zum Beginn der Vorlesungszeit des Wintersemesters 2007/2008, 
Diplomprüfungen letztmalig bis zum Beginn der Vorlesungszeit des Wintersemesters 2010/2011 
abgelegt werden. 
 
Freiburg, den 30. September 2004 
 
gez. 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Jäger 
Rektor 
 
 


